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Stand 12/2011 

 

Merkblatt für das Verhalten in Schadenfällen 
 
 

1. Allgemeine Maßnahmen: 
Zunächst sind alle Maßnahmen zu treffen, 
damit eine Ausweitung des Schadens ver-
mieden wird (bei Verkehrsunfällen: Unfall-
stelle absichern; bei Brandschäden: sofort 
zur Brandbekämpfung übergehen; Polizei, 
Feuerwehr und Rettungsdienst benachrich-
tigen; Glassplitter, Ölflecken beseitigen 
usw.). 
Halten Sie immer Namen und Anschrift der 
am Schaden beteiligten fest. 

Eingetretenen Schadenumfang schriftlich 
dokumentieren, wenn möglich mit Skizze 
und Fotos festhalten. 

Bei Minderjährigen Eltern oder Erziehungs-
berechtigte verständigen. 

Füllen Sie die angeforderten Schadensfor-
mulare so exakt wie möglich aus. Sie er-
leichtern sich, dem Geschädigten und dem 
Versicherer die Schadenregulierung. 

Senden Sie keine Schadensmeldung direkt 
an die Versicherungsgesellschaft, sondern 
nur direkt an uns. Wir vertreten Ihre Interes-
sen und beraten Sie objektiv. 

 

2. Haftpflichtschäden: 
Nur für einen schuldhaft verursachten 
Schaden können Sie ersatzpflichtig gemacht 
werden. Lassen Sie sich keinen Schaden 
aufdrängen, von dem Sie nichts wissen. 

Geben Sie kein Schuldanerkenntnis ab und 
regulieren Sie keinen Schaden ohne Rück-
sprache mit dem Versicherer. 

Bei Sachschäden mit dem/r Eigentümer/in 
oder mit einer eigens hierfür ermächtigten 
Person gemeinsam den Schaden besichti-
gen, schriftlich festhalten, den oder die 
Schadenverursacher/in ermitteln. 

Der Anspruchsteller muss den Schaden 
beweisen und hierfür geeignete Beweismit-
tel (Zeugen, Original-Rechnungen etc.) vor-
legen. 

Unbedingt ist auch darauf zu achten, dass 
der Anspruchsteller nicht willkürlich einfach 
einen Betrag in Rechnung stellt, sondern 
dass die Höhe des eingetretenen wirklichen 
Schadens nachzuweisen ist. 

 

 

 

Bei durchzuführenden Reparaturen,            
z. B. Installationen bei Tür- oder Fenster-
verglasung usw., muss der Geschädigte den 
eingetretenen Schaden durch die Original-
Rechnung der Reparaturfirma belegen. 

Verständigen Sie möglichst umgehend die 
Bernhard Assekuranzmakler GmbH & Co. 
KG, da diese auch unbegründete Scha-
densersatzansprüche abwehrt. Der Versi-
cherer muss sich ein genaues Bild machen 
können, wie es zu dem Schaden gekommen 
ist. 
 
Sind beschädigte Sachen und Gegenstände 
nicht mehr zu reparieren, kann nur ein 
Schadenersatz in Höhe des wirklichen Zeit-
wertes erfolgen. Der Geschädigte muss den 
Zeitpunkt der Anschaffung und die Höhe 
des seinerzeitigen Kaufpreises glaubhaft 
nachweisen. 
 

3. Unfallschäden 
Falls notwendig, sofort Maßnahmen der 
Ersten Hilfe einleiten, jedoch nur dann, 
wenn der/die Helfer/in darin Kenntnisse hat. 
Verletzte/n zum Arzt bringen oder in das 
Krankenhaus transportieren lassen. 
Alle Maßnahmen treffen, damit eine Ver-
schlimmerung des Schadens vermieden 
wird, z. B. Sicherung der Unfallstelle, Ver-
ständigung von Arzt, Eltern und Angehöri-
gen. 
Sofortige Meldung an die Bernhard Asseku-
ranzmakler GmbH & Co. KG mit den Anga-
ben über Schadensort, Schadentag, Ge-
schädigte/n, Art der Verletzung, das behan-
delnde Krankenhaus oder den Arzt, der die 
Behandlung übernimmt. 
Bei Unfällen mit Todesfolgen oder dauern-
der Arbeitsunfähigkeit die Bernhard Asseku-
ranzmakler GmbH  & Co. KG sofort benach-
richtigen. 
 

4. Rechtsschutz-Schadenfälle: 
Sprechen Sie vor der Beauftragung eines 
Rechtsanwaltes mit der Bernhard Asseku-
ranzmakler GmbH & Co. KG bzw. Ihrer 
Rechtsschutzversicherung, ob eine Kosten-
übernahme besteht. 
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5. Feuerschäden: 
Verständigen Sie unmittelbar und unverzüg-
lich Feuerwehr und Polizei und gehen Sie 
sofort zur Brandbekämpfung über. 
 

6. Einbruchschäden: 
Verständigen Sie sofort nach Entdeckung 
des Einbruchs die Polizei. 
Versuchen Sie möglichst wenig zu berühren 
bis die Polizei die Einbruchsspuren gesi-
chert hat. 
 

7. Leitungswasserschäden: 
 Informieren Sie unverzüglich die Bernhard 

Assekuranzmakler GmbH & Co. KG, weil 
ggf. ein Sachverständiger beauftragt werden 
muss. 

 Sorgen Sie für die Minderung des entstan-
denen und die Abwendung weiteren Scha-
dens! 

 Bitte versuchen Sie eine Trocknung der vom 
Schaden betroffenen Sachen herbeizufüh-
ren! 

 Bitte bewahren Sie beschädigte Sachen und 
die durch Bruch betroffenen Rohrstücke, 
Armaturen usw. für eine eventuelle Besich-
tigung auf! 
 

 
 
 
 
 
Für den Fall, dass Sie als Versicherungs-
nehmer Mieter sind: 
Bitte nennen Sie uns den Namen des Woh-
nungs- bzw. Hauseigentümers und bei wel-
cher Versicherung der Eigentümer eine 
Wohngebäude-Versicherung hat und des-
sen  
 

8. Schäden in der Reiseversicherung: 
Bei Diebstahlschäden ist für die Reisege-
päckversicherung eine polizeiliche Bestäti-
gung notwendig, ferner sind Anschaffungs-
rechnungen einzureichen. 
Bei Vorlage von Rechnungen über ärztliche 
Behandlungen und dergl. ist die Diagnose 
des Arztes anzugeben, ferner sind Original-
belege nötig. 
Vergessen Sie nicht, das Konto, auf das die 
Leistung erstattet werden soll, anzugeben. 

Geben Sie bitte in jedem Fall die Nummer 
der Reiseanmeldung an, damit der Vorgang 
zugeordnet werden kann. 

 
 

 

 

 
Alle Anfragen und Schadenmeldungen richten Sie bitte an die: 

 

 
Mühlweg 2 b, 82054 Sauerlach, Telefon: + 49 (0) 8104 / 8916-28  /  Telefax: + 49 (0) 8104 / 8917-28 

internet: www.bernhard-assekuranz.com  /  e-mail: schaden@bernhard-assekuranz.com 
 
 
 

WIR HOFFEN, DASS SIE VON SCHADENFÄLLEN 
VERSCHONT BLEIBEN! 


